22. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2014 über die Lebensmittelhygiene


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE


22. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2014 über die Lebensmittelhygiene


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 5. September 1952 über die Fleischbeschau und den Handel mit Fleisch, des Artikels 13, abgeändert durch die Gesetze vom 15. April 1965, 27. Mai 1997 und 23. Dezember 2009, und des Artikels 14, abgeändert durch das Gesetz vom 13. Juli 1981 und die Königlichen Erlasse vom 9. Januar 1992 und 22. Februar 2001;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1965 über die Beschau von Fisch, Geflügel, Kaninchen und Wild und den Handel damit und zur Abänderung des Gesetzes vom 5. September 1952 über die Fleischbeschau und den Handel mit Fleisch, des Artikels 3 § 1, abgeändert durch die Gesetze vom 13. Juli 1981 und 27. Mai 1997 und den Königlichen Erlass vom 22. Februar 2001, und des Artikels 4 §§ 1 und 2, abgeändert durch das Gesetz vom 13. Juli 1981;

	Aufgrund des Gesetzes vom 11. Juli 1969 über die Rohstoffe für die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Forstwirtschaft und die Viehzucht, des Artikels 2, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Dezember 1998, 5. Februar 1999 und 1. März 2007;

	Aufgrund des Gesetzes vom 28. März 1975 über den Handel mit Erzeugnissen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Seefischerei, des Artikels 3 § 1 Nr. 2 bis 6, abgeändert durch die Gesetze vom 29. Dezember 1990 und 1. März 2007 und den Königlichen Erlass vom 22. Februar 2001;

	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, der Artikel 2 und 3, abgeändert durch das Gesetz vom 22. März 1989;

	Aufgrund des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, des Artikels 9, abgeändert durch die Gesetze vom 28. März 2003, 27. Juli 2011 und 16. Dezember 2015;

	Aufgrund des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette, des Artikels 4 §§ 1 bis 3 und § 5 Absatz 1, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2003, 20. Juli 2005 und 13. Mai 2019 und des Artikels 5 Absatz 2 Nr. 2, 4, 8, 9 und 16, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2003;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen, bestätigt durch das Gesetz vom 19. Juli 2001, des Artikels 3bis, eingefügt durch das Gesetz vom 28. März 2003 und abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2003 und 31. Dezember 2005, und des Artikels 4 § 1;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2014 über die Lebensmittelhygiene, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 3. Juli 2018 und 20. Juli 2023;

	In Erwägung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit;

	In Erwägung der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene;

	In Erwägung der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs;

	Aufgrund der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates;

	Aufgrund der Stellungnahme des bei der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette eingesetzten Beratenden Ausschusses vom 22. Juni 2021;

	Aufgrund der Stellungnahmen der Finanzinspektoren vom 17. August 2021 und 10. September 2021;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 17-2021 des bei der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschusses vom 17. September 2021;

	Aufgrund der Mitteilung 2022/0399/B an die Europäische Kommission vom 9. Juni 2022 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 9. Juni 2022 in Anwendung von Artikel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene;

	Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 6. Oktober 2022;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.757/3 des Staatsrates vom 27. November 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft und des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2014 über die Lebensmittelhygiene wird wie folgt abgeändert:

	a) Die Nummern 2 und 3 werden aufgehoben.

	b) Nummer 4 wird wie folgt ersetzt:

	"4. Einzelhandel: Stellen des Verkaufs oder der Abgabe an den Endverbraucher, einschließlich Vertriebsstellen (Automaten), mobile Verkaufsstellen (wie Foodtrucks), Großküchen, Bankettlieferanten und Restaurants,".

	c) Nummer 7 wird wie folgt ersetzt:

	"7. Kühlraum: Ausrüstung, Raum oder Beförderungsmittel zur Lagerung, Aufbewahrung oder für den Transport im Hinblick auf den Verkauf oder das Anbieten zum Verkauf von zu kühlenden Lebensmitteln,".

	d) Nummer 11 wird wie folgt ersetzt:

	"11. Verordnung Nr. 1169/2011: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission."


	Art. 2 - Artikel 3 desselben Erlasses wird durch die Nummern 5, 6 und 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"5. in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel,

	6. in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorherigen Registrierungen,

	7. in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 7. Januar 2014 über die direkte Abgabe kleiner Mengen bestimmter Lebensmittel tierischen Ursprungs durch den Primärerzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen."


	Art. 3 - In Titel 2 Kapitel 1 desselben Erlasses wird die Unterteilung in Abschnitte aufgehoben.


	Art. 4 - In denselben Erlass wird ein Artikel 4/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 4/1 - § 1 - Lebensmittelunternehmer, die Tiere züchten, die für den Verzehr bestimmt sein können, oder deren Erzeugnisse für den Verzehr bestimmt sein können, führen über die Verwendung von Bioziden des Typs 3, 4 und 18 oder von Bioziden, die als solche verwendet werden, Register, die in strukturierter Form folgende Daten enthalten:

	1. Art und Kennzeichnung der behandelten Ausrüstung und Oberflächen wie Maschinen, Boxpaletten und andere Behälter, Lagereinheit, Fahrzeuge oder Einrichtungen,

	2. Datum der Verwendung,

	3. vollständige Handelsbezeichnung des verwendeten Biozids und seine Zulassungsnummer,

	4. angewandte Dosis,

	5. Wartezeit, falls zutreffend.

	§ 2 - Diese Register müssen binnen sieben Tagen nach Verwendung der betreffenden Substanzen vom Unternehmer oder vom Dienstleister, den er hinzugezogen hat, ergänzt werden."


	Art. 5 - Artikel 5 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Zwischen den Wörtern "die Schnecken" und dem Wort "züchten" werden die Wörter "oder Insekten" eingefügt.

	b) Nr. 2 wird aufgehoben.


	Art. 6 - Artikel 6 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) In § 1 werden zwischen den Wörtern "Verwendung von Bioziden" und den Wörtern ", die in strukturierter Form" die Wörter "des Typs 3, 4 und 18 oder von Bioziden, die als solche verwendet werden," eingefügt.

	b) Paragraph 1 Nr. 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. Art und Kennzeichnung der behandelten Ausrüstung und Oberflächen wie Maschinen, Boxpaletten und andere Behälter, Lagereinheit, Fahrzeuge, Einrichtungen,".

	c) Paragraph 1 Nr. 3 wird durch die Wörter "und seine Zulassungsnummer" ergänzt.

	d) In § 2 werden zwischen den Wörtern "der betreffenden Substanzen" und den Wörtern "ergänzt werden" die Wörter "vom Unternehmer oder vom Dienstleister, den er hinzugezogen hat," eingefügt.


	Art. 7 - In Titel 2 Kapitel 2 desselben Erlasses wird Abschnitt 2, der die Artikel 7 bis 15 umfasst, aufgehoben.


	Art. 8 - Artikel 16 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 16 - § 1 - 1. Die Bedingungen von Anlage 2 zu vorliegendem Erlass finden Anwendung auf die direkte Abgabe kleiner Mengen pflanzlicher Primärerzeugnisse durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen, das sie direkt an den Endverbraucher abgibt.

	2. Neben den in Nr. 1 festgelegten Bedingungen finden die Bedingungen von Anlage 1 zu vorliegendem Erlass Anwendung auf die direkte Abgabe von Keimlingen aus höchstens 30 kg Samen pro Monat durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen, das sie direkt an den Endverbraucher abgibt.

	§ 2 - Im Rahmen des vorliegenden Erlasses versteht man unter kleinen Mengen pflanzlicher Primärerzeugnisse die Mengen, die von den Anbietern, wie in Artikel 2 § 2 Nr. 4 des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 bestimmt, erzeugt werden.

	§ 3 - Artikel 6 des vorliegenden Erlasses findet keine Anwendung auf die direkte Abgabe kleiner Mengen pflanzlicher Primärerzeugnisse durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen, das sie direkt an den Endverbraucher abgibt."


	Art. 9 - In Titel 2 desselben Erlasses wird die Überschrift von Kapitel 3 wie folgt ersetzt: "KAPITEL 3 - Allgemeine Hygienevorschriften für Lebensmittelunternehmer".


	Art. 10 - In Titel 2 Kapitel 3 desselben Erlasses wird Abschnitt 1 aufgehoben, mit Ausnahme von Artikel 18.


	Art. 11 - In Titel 2 desselben Erlasses wird ein Kapitel 4, das einen Abschnitt 1 und einen Artikel 18/1 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"KAPITEL 4 - Allgemeine Bestimmungen für Betreiber von Einzelhandelsunternehmen

	Abschnitt 1 - Anforderungen an die Lebensdauer und die Aufbewahrungsbedingungen von Lebensmitteln im Einzelhandel

	Art. 18/1 - Unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung Nr. 1169/2011 fügen Betreiber von Einzelhandelsunternehmen, die Lebensmittel ohne vorherige Verarbeitung und unter den gleichen Verpackungs- und Aufbewahrungsbedingungen wie der Hersteller des ursprünglichen Erzeugnisses vor dem Inverkehrbringen umpacken, auf dem Etikett dieser umgepackten Lebensmittel ein Verbrauchsdatum oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum hinzu, das das vom Hersteller des ursprünglichen Erzeugnisses angegebene Datum nicht überschreiten darf."


	Art. 12 - In denselben Erlass wird ein Artikel 21/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 21/1 - In Anwendung von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 37/2005 der Kommission vom 12. Januar 2005 zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen kann in Kühlräumen von weniger als 10 m3, die in Einzelhandelsgeschäften oder -verkaufsstellen, die Endverbraucher beliefern, und in nicht zugelassenen Großhandlungen zur Lagerung tiefgefrorener Erzeugnisse verwendet werden, die Lufttemperatur im Kühlraum durch ein leicht sichtbares Thermometer gemessen werden."


	Art. 13 - Artikel 22 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "und Servieren" durch die Wörter "und der Abgabe" ersetzt und werden die Wörter "in Anlage 4 Nr. 9 erwähnten" durch die Wörter "in Anlage 4 Nr. 8 erwähnten" ersetzt.

	2. Die Paragraphen 1/1 und 1/2 mit folgendem Wortlaut werden eingefügt:

	"§ 1/1 - Lebende Muscheln, lebende Stachelhäuter, lebende Manteltiere und lebende Meeresschnecken werden bei einer Temperatur aufbewahrt, die die Lebensmittelsicherheit und die Lebensfähigkeit der Tiere gewährleistet und die nicht mehr als 10°C betragen darf.

	§ 1/2 - In Abweichung von der in Anlage 4 zu vorliegendem Erlass aufgeführten Temperatur dürfen angeschnittene Hartkäselaibe, die zur Portionierung dienen, während der Verkaufszeiten bei einer Temperatur von höchstens 21°C aufbewahrt werden, und zwar höchstens sieben Tage lang."

	3. In § 2 wird Nummer 2 aufgehoben.

	4. Ein § 3 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 3 - Die Bestimmungen von § 1 finden keine Anwendung, wenn eine Abweichung auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Einzelhändlers hin und nach Stellungnahme des bei der Agentur eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschusses von der Agentur gewährt worden ist oder in die in Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 14. November 2003 über die Eigenkontrolle, die Meldepflicht und die Rückverfolgbarkeit in der Nahrungsmittelkette erwähnten Leitlinien aufgenommen worden ist. In diesem Fall wird die Temperatur, für die die Agentur ihre Zustimmung gegeben hat, zugelassen und eingehalten."


	Art. 14 - In denselben Erlass wird ein Artikel 22/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 22/1 - § 1 - Im Einzelhandel, in Vertriebszentren für Supermärkte und in Großhandlungen werden Lebensmittel, die bei Minustemperaturen aufbewahrt werden, bei einer Temperatur von höchstens -18 °C gelagert. Eine kurzzeitige Schwankung dieser Temperatur ist erlaubt, sofern dies aus praktischen Gründen bei der Zubereitung, Beförderung, Lagerung sowie dem Feilhalten und der Abgabe von Lebensmitteln erforderlich ist und sofern die Gesundheit dadurch nicht gefährdet wird und diese Temperatur nicht um mehr als 3 °C überschritten wird, die Messunsicherheit einbegriffen.

	§ 2 - In Abweichung von der in § 1 aufgeführten Temperatur muss Speiseeis, das für den Verkauf zum sofortigen Verzehr im Einzelhandel bestimmt ist, bei einer Höchsttemperatur von -9 °C aufbewahrt werden."


	Art. 15 - Artikel 23 desselben Erlasses, dessen heutiger Wortlaut § 1 bilden wird, wird durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Wenn warme Lebensmittel gekühlt werden müssen, muss deren Temperatur binnen höchstens zwei Stunden von 60 °C auf 10 °C gesenkt werden."


	Art. 16 - Artikel 24 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 17 - In Artikel 26 desselben Erlasses wird § 2 wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - In Abweichung von § 1 Nr. 3 darf Fleisch von mehr als dreißig Monaten alten Rindern, an dem noch Teile der Wirbelsäule festsitzen, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien als spezifizierte Risikomaterialien angesehen werden, unter Einhaltung der in Artikel 27 festgelegten Bedingungen eingeführt und in Besitz gehalten werden."




	Art. 18 - Artikel 27 § 2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Der Satz "Bei der Entfernung der Wirbelsäule muss der Betreiber des in § 1 erwähnten Betriebs:" wird durch den Satz "Der Betreiber des in § 1 erwähnten Betriebs muss:" ersetzt.

	b) In Nr. 2 werden vor den Wörtern "eine hygienische Arbeitsweise" die Wörter "bei der Entfernung der Wirbelsäule" eingefügt.

	c) In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "von denen ein Exemplar" und den Wörtern "im Betrieb" die Wörter "dieser Empfehlungen" eingefügt.


	Art. 19 - Im selben Erlass wird Anlage 1 durch Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


	Art. 20 - In Anlage 2 zum selben Erlass werden die Wörter "so weit wie möglich" und "erforderlichenfalls" aufgehoben.


	Art. 21 - Anlage 3 zum selben Erlass wird wie folgt abgeändert:

	1. In Kapitel 1 wird Punkt 1 wie folgt ersetzt:

	"Die vom Personal genutzten Einrichtungen zum Händewaschen und -trocknen sind so gestaltet und werden so genutzt, dass eine erneute Kontamination der Hände nach dem Waschen verhindert wird. Es müssen genügend Handwaschbecken in Nähe der Toiletten vorhanden sein."

	2. In Kapitel 1 Punkt 4 werden die Wörter "Königlichen Erlass vom 22. Mai 2003 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozid-Produkten erwähnten Biozide, mit Ausnahme der in Artikel 79 dieses Erlasses erwähnten Biozide," durch die Wörter "Königlichen Erlass vom 4. April 2019 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten erwähnten Biozide" ersetzt.

	3. In Kapitel 1 wird Punkt 5 aufgehoben.

	4. In Kapitel 2 Punkt 2 werden die Wörter "oder eine gleichwertige von der Agentur genehmigte Methode" aufgehoben.

	5. In Kapitel 2 wird Punkt 4 aufgehoben.

	6. In Kapitel 2 Punkt 5 werden zwischen den Wörtern "vermarktet werden" und den Wörtern "und die gekühlt" die Wörter ", die nicht im Sinne der Verordnung Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel vorverpackt sind" eingefügt.



	7. In Kapitel 3 wird Punkt 2 wie folgt ersetzt:

	"2. Im Einzelhandel mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs werden tierische Nebenprodukte, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt und mikrobiologisch nicht stabil sind, bis zur Abfuhr durch einen registrierten Transportunternehmer oder bis sie zur Abfuhr aus den Räumen entfernt werden, bei einer Temperatur von höchstens 7 °C zwischengelagert. Bei Lagerung in denselben Räumen wie Lebensmittel muss eine räumliche Trennung gewährleistet sein, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden."

	8. In Kapitel 4 wird Punkt 2 wie folgt ersetzt:

	"2. In allen Toiletten, mit Ausnahme derjenigen, die ausschließlich von Kunden genutzt werden, ist gut sichtbar und unverwischbar der Hinweis anzubringen, dass das Händewaschen nach Benutzung der Toiletten obligatorisch ist."

	9. [Abänderung des niederländischen Textes]

	10. In Kapitel 5 wird Punkt 1 durch einen dritten Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"- Niederlassungen, die sowohl Lebensmittel als auch Tiere in den Verkehr bringen, unter der Bedingung, dass diese beiden Tätigkeiten der Inverkehrbringung so voneinander getrennt sind, dass jede Kontamination von Lebensmitteln durch Tiere vermieden wird."

	11. In Kapitel 5 Punkt 2 wird Buchstabe b) wie folgt ersetzt:

	"b) Bei Back- und Konditoreiwaren, die im Selbstbedienungsverkauf angeboten werden sollen, müssen die in diesem Rahmen benutzte Verkaufsvorrichtung und das angewandte Verfahren für den Selbstbedienungsverkauf es ermöglichen, das Risiko einer Kontamination der zum Kauf angebotenen Erzeugnisse durch Verbraucher zu begrenzen:

	i) Diese Erzeugnisse müssen in Möbeln zum Kauf angeboten werden, die mit Klappfenstern oder jedem anderen System, das einen gleichwertigen Schutz bietet, geschützt sind, und mit Zangen oder jedem anderen System mit ähnlicher Wirkung ausgestattet sind.

	ii) In der Nähe der Klappfenster muss ein deutlich sichtbarer Hinweis angebracht sein, wie die Verbraucher sich auf hygienische Art und Weise bedienen sollen.

	iii) Diese Erzeugnisse müssen so zum Kauf angeboten werden, dass ein Verantwortlicher darüber wachen kann, dass kein Missbrauch stattfindet."


	Art. 22 - Im selben Erlass wird Anlage 4 durch Anlage 2 zu vorliegendem Erlass ersetzt.




	Art. 23 - Die für Volksgesundheit beziehungsweise für Landwirtschaft zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 22. Januar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL


Anlage 1

"Anlage 1 - Spezifische Hygienevorschriften für die direkte Abgabe kleiner Mengen von Keimlingen durch den Erzeuger


	In Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel werden Erzeuger von der Voruntersuchung bei allen Partien von Samen ausgenommen, wie in Ziffer A.1 des Abschnitts 3.3 über Bestimmungen über die Probenahme von Sprossen derselben Verordnung erwähnt, unter der Bedingung, dass sie für die betreffende Partie eine konforme Analysebescheinigung vorlegen können, die vom Lieferanten der für die Erzeugung von Keimlingen bestimmten Samen ausgestellt wurde.

	In Abweichung von derselben Verordnung wird die Probenahmehäufigkeit, die in Ziffer A.3 des Abschnitts 3.3 über Bestimmungen über die Probenahme von Sprossen derselben Verordnung festgelegt ist, auf eine Probe pro Jahr verringert."








Anlage 2

"Anlage 4 - Liste der zu kühlenden Lebensmittel und Temperaturvorschriften


	Art der Lebensmittel
	Erzeugnistemperatur

	1. Gekühltes Frischfleisch von Huftieren, Farmwild und Großwild,
	≤ +7,0 °C

	2. Frische gekühlte Schlachtabfälle von Huftieren, Farmwild, frei lebendem Wild, Geflügel und Hasentieren,
	≤ +4,0 °C

	3. Gekühltes Frischfleisch von Geflügel, Zuchtlaufvögeln, Hasentieren und Kleinwild,
	≤ +4,0 °C

	4. Fleischerzeugnisse,
	≤ +7,0 °C

	5. Hackfleisch/Faschiertes und Fleischzubereitungen,
	≤ +4,0 °C

	6. Fleischextrakte, ausgeschmolzene tierische Fette, Grieben, gesalzenes Blut, gesalzenes Blutplasma und bearbeitete Mägen, Blasen und Därme,
	≤ +7,0 °C

	7. Lebend aufbewahrte Fischereierzeugnisse,
	Temperatur, die die Lebensmittelsicherheit und die Lebensfähigkeit nicht beeinträchtigt

	8. Frische Fischereierzeugnisse, ganz oder zubereitet, frische Schnecken und frische Froschschenkel, frische essbare Teile von Meeressäugetieren und Wasserreptilien sowie Erzeugnisse von gekochten und gekühlten Schalen- und Weichtieren und verzehrfertige Lebensmittel aus frischen Fischereierzeugnissen,	
	Annähernde Schmelzeistemperatur 
≤ +4,0 °C

	9. Verarbeitete Fischereierzeugnisse sowie verarbeitete Erzeugnisse von Schnecken, Froschschenkeln, essbaren Teilen von Meeressäugetieren und Wasserreptilien,	
	≤ +4,0 °C


	10. Rohmilch,
	≤ +6,0 °C

	11. Salate oder Kartoffel- oder Gemüsepürees oder Kartoffel- oder Gemüsekroketten, oder Gerichte und Speisen aus einem oder mehreren dieser Lebensmittel oder Zubereitungen,
	≤ +7,0 °C

	12. Geschältes, geschnittenes, püriertes Obst oder Gemüse, eine oder mehrere Sorten; frisch gepresste Obst- oder Gemüsesäfte, eine oder mehrere Sorten,
	≤ +7,0 °C

	13. Keimlinge oder junge Sprossen,
	≤ +7,0 °C

	14. Pasteurisierte Milch, frische oder pasteurisierte Sahne, frische oder pasteurisierte Buttermilch,
	≤ +7,0 °C

	15. Joghurt und andere fermentierte Milch, die keiner Wärmebehandlung unterzogen und nicht aseptisch abgefüllt worden ist,
	≤ +7,0 °C

	16. Frischkäse (junger Käse ohne Rinde, hergestellt aus Milch oder Molke, dessen Teig nicht gereift ist), geriebener Käse, Weichkäse, portionierter Käse,
	≤ +7,0 °C

	17. Flüssige Eiprodukte, deren Zuckergehalt unter 50 Prozent liegt oder deren Kochsalzgehalt unter 15 Prozent liegt,
	≤ +7,0 °C

	18. Konditoreiwaren mit Sahne oder Sahneersatzstoffen, Desserts wie Pudding, Milchreis, Mousse au Chocolat,
	≤ +7,0 °C

	19. geschälte gekochte Eier,
	≤ +7,0 °C

	20. Reis-, Getreide-, Quinoa- oder Nudelsalat, gekochte Nudeln, gekochter Reis, gekochtes Getreide oder gekochte Quinoa,
	≤ +7,0 °C

	21. Lebensmittel mit einem Hinweis darauf, dass sie kühl aufzubewahren sind, ohne dass eine spezifische Aufbewahrungstemperatur angegeben ist.
	≤ +7,0 °C
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